
Praxisnah und sofort umsetzbar: Entwickelt für Fach- und
Führungskräfte, die schnelle und effektive Lösungen benötigen.

Fachwissen aus erster Hand: Inhalte von erfahrenen Expertinnen und
Experten aus der Berufspraxis, die genau wissen, worauf es
ankommt.

Immer aktuell und verlässlich: Basierend auf über 30 Jahren
Erfahrung und ständigem Austausch mit der Praxis.

Unsere Fachinhalte bieten Ihnen praxisnahe Lösungen, wertvolle Tipps und
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Blättern Sie jetzt durch die Leseprobe und überzeugen Sie sich selbst von der
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3   Warenursprung und 
Präferenzen

3.1   Grundsätze und Neuerungen
DieLieferungvonGüterninoderausDrittländernwirdunterrechtli-
chenGesichtspunktennichtnur,aberwesentlichvomUrsprungder
Güterbeeinflusst.DabeikönnendieZielsetzungendurchausunter-
schiedlich sein. Nach allgemeinem EU-Zollrecht gilt das Land, in
welchemsichdiewesentlicheHerstellungderGütervollzogenhat,
als Ursprungsland. Daraus können sich zollrechtliche, aber auch
andereVor-oderNachteileableiten.DerländerbezogeneUrsprung
einerWarekannsowohlauszollrechtlicherwieaushandelspoliti-
scher oder vertrieblicher Sicht Bedeutung erlangen. Das schließt
nichtnurdennationalenLänderursprungwie„Germany“,sondern
auchdenSammelursprung„EuropäischeUnion“ein.

Inden letztenJahrenhatdieUrsprungsfragevorallemdurchdie
zahlreichenHandelsabkommen(Präferenzabkommen)derEUmit
DrittstaatenBedeutungerlangt.DabeigehtesinersterLinieumdie
ErlangungvonZollvorteilen.Dafürwurdenundwerdeneigene,teils
sehrspezifische(Präferenz-)Ursprungsregeln,entwickelt,dievom
allgemeinen Ursprung nach UZK abweichen können. Der allge-
meineUrsprungsbegriff „Deutschland“oder „Germany“nachUZK
bezieht sichnichtprimäraufZollfragen,sondernsoll vorwiegend
handelspolitische sowie Marketing- und Vertriebsfragen regeln.
AusvertrieblicherSichtwird innichtwenigenFällenderallgemei-
ne,meistderdeutscheUrsprung,sogarVorranggenießen.Derall-
gemeineoderhandelspolitischeUrsprungwirdinderZollsprache
auchalsnichtpräferenziellerUrsprungbezeichnet.

InallenFällenistnurderUrsprungvon„anfassbaren“,materiellen
Güterngemeint.FürDienstleistungenundandereimmaterielleGü-
terwurdenimZollrechtkeineUrsprungsregelndefiniert.Ziehtman
andereRechtsquellenwiedasAußenwirtschaftsrecht(dasExport-
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kontrollrecht)hinzu,kannaberauchderUrsprungvonimmateriel-
lenGüternBedeutungerlangen.

Die für die Definition des Warenursprungs geltenden Rechtsvor-
schriften speisen sich im Wesentlichen aus drei verschiedenen
Quellen–mitjeweilsunterschiedlichenZielsetzungen:

A) Präferenzielles Ursprungsrecht
ÜberdieGewährungvonZollvergünstigungenimEU-Güterverkehr
mitDrittländernentscheidetdassog.„präferenzielle“ Ursprungs-
recht.EshandeltsichumeinTeilgebietdesEU-Zollrechts,veröf-
fentlichtimUZKundseinenergänzendenRechtsaktensowieinden
sog. Ursprungsprotokollen der EU-Freihandelsabkommen (Präfe-
renzabkommen)mitbestimmtenDrittländern.InderRegelgehtes
um die Möglichkeit der Gewährung von gegenseitigen Zollvortei-
len (Zollpräferenzen) im Güterverkehr mit Nicht-EU-Ländern. Das
präferenzielle Ursprungsrecht bildet die rechtliche Grundlage für
dieAusstellungvonUrsprungsdokumentenwieWarenverkehrsbe-
scheinigungenEUR.1,UrsprungserklärungenaufHandelsrechnun-
gen,LieferantenerklärungenoderanderenPräferenzpapierenbzw.
Präferenzerklärungen.DiemitdempräferenziellenUrsprungsrecht
verbundenenEinzelregelnkönnenbei Importenausbegünstigten
Ländern in die EU zur Anwendung kommen; eine wichtige Rolle
spielen sie darüber hinaus beim Export aus der EU in die Präfe-
renzländer.DerpräferenzielleGüterursprungorientiertsichanden
zollrechtlichenCodenummernundistindenUrsprungsprotokollen
derPräferenzabkommensowiezusätzlichenGüterlistenverankert.

B) Nichtpräferenzieller Warenursprung
Überden„handelspolitischen“oder„allgemeinen“Warenursprung
entscheideninderEUdieeinschlägigenUrsprungsvorschriftendes
UZKsowieseinerergänzendenRechtsakte.DeroffizielleFachbe-
grifflautethier„nichtpräferenzieller“Warenursprung.Zwaristder
handelspolitische oder nichtpräferenzielle Ursprung in den zoll-
rechtlichenVorschriftenderEUdefiniert;erhataberandereZiele
alsdaspräferenzielleUrsprungsrecht.ImRegelfallführtdieEinhal-
tung nichtpräferenziellerUrsprungsregelnnicht zu irgendwelchen
ZollvergünstigungenbeimExportausderEUoderbeimImportin
dieUnion.MittelsdesnichtpräferenziellenUrsprungssolleniners-
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